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Welche Hürden müssen überwunden werden um 
Tierschutz in den Stall, in den Zirkus auf die 

Straße und auf die Rennbahn zu bringen?  
 

Situation und Lösungsvorschläge 



 
 

Haustier - Nutztier 
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Müssen wir  den ambivalenten Umgang mit Tieren  
ggf. grundsätzlich hinterfragen? 
 
Ist der derzeitige Umgang mit Nutztieren tatsächlich 
unvermeidbarer Kollateralschaden einer 
industrieallisierten Tierhaltung ? 
 
Sind die damit verbundenen z.T. erheblichen Leiden der 
Nutztiere tatsächlich gesellschaftlich akzeptiert? 
 
 



Gleiche Probleme - unterschiedliche Lösungen 
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Situation in Österreich 
 
 Wildtiere im Zirkus 
 Fiacker 
 Qualzucht Heimtiere 
 Qualzucht Nutztiere 
 Tauben 
 Pferderennen 
 Tiertransporte 

 
 

 Legende:  
 Problem  
 Problem in Bearbeitung  
 Problem behoben 

Situation in Deutschland 
 
 Wildtiere im Zirkus 
 Pferdekutschen 
 Qualzucht Heimtiere 
 Qualzucht Nutztiere 
 Tauben 
 Pferderennen 
 Tiertransporte 



Wildtiere im Zirkus 
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Österreich 

 Die Haltung von 
Wildtieren im Zirkus ist 
verboten 

Deutschland 

 Trotz mehrfacher 
Bundesratsinitiativen ist 
die Haltung von Tieren 
wildlebender Arten in 
Zirkusbetrieben 
weiterhin erlaubt. Letzte 
Abstimmung nach 
Antrag der Grünen im 
Bundestag gescheitert ( 
SPD –Koalitionszwang)  



Nur ein Problem der Tiere wildlebender Arten? 
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Fiacker - Pferdekutschen 
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Österreich: 
 
 lange Einsatzzeiten 

 
 Temperatur bei 35°C Grad 

 
 kein 2. Beifahrer 

 
 keine klare Standplatz- 

und Pausenregelungen  

 
Deutschland: 
 Einsatzzeiten begrenzt (9 

Std.), Einfahren der Pferde 
ab 36 LM Einsatz in der Stadt 
ab 48 LM.  

 Einsatz bis 30°C 
  Pausenregelungen mit 

Anforderungen. 
 1x jährliche 

Gespannkontrolle mit 
Dressuraufgabe 

 Pflicht für pferdeerfahrenen 
Beifahrer 

Quelle:https://www.berlin.de/lb/tierschutz/kutschpferde/ar
tikel.714257.php 

  

 

https://www.berlin.de/lb/tierschutz/kutschpferde/artikel.714257.php
https://www.berlin.de/lb/tierschutz/kutschpferde/artikel.714257.php
https://www.berlin.de/lb/tierschutz/kutschpferde/artikel.714257.php


Pferderennen 
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BMEL in Bearbeitung :  

Leitlinien Tierschutz im Pferdesport 
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Beispiel für gelungene Vernetzung unter den 
Landestierschutzbeauftragten: 
 
LTB `s werden grundsätzlichen Ausnahme für Rennpferde 
nicht zustimmen. 
Mängel: 
• grob tierschutzwidrige Ausrüstungsgegenstände, 

Hilfsmittel  und Praktiken werden nicht diskutiert  
• Frage wer darüber befinden kann, welche 

Ausrüstungsgegenstände tierschutzrelevant sind? 
• in Bezug darauf, dass solche "Leitlinien " auch als 

Vollzugshilfe für Veterinärämter gedacht sind, ein grober 
Mangel in den Leitlinien 

• „Differenzprotokoll“ ist unerwünscht 



Qualzucht bei Heimtieren 
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ANZAHL DER PRO RASSE VORKOMMENDEN 
ERKRANKUNGEN ./. ANZAHL  BEKANNTER GENTESTE  
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Qualzucht Heimtiere Österreich /Schweiz 
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 Österreich: 

 

 Schweiz: 



  Handlungsoptionen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist jetzt möglich? Was muss noch verbessert 

werden? 

 

Aufklärung der 

Öffentlichkeit und 

der Hundefreunde 

 

Vollzug des § 11b 

Tierschutzgesetz 

o Ausstellungsverbot 

o Einfuhrverbot 

o Präzisierung des Begriffs 

Qualzucht für alle Tierarten 

o Erarbeitung von genauen 

Kriterien zur Zuchtauswahl 

o Verpflichtende Untersuchung 

(ggf. Gen- Test) vor  jeder 

Zuchtverwendung 

05.12.2019 17 
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Was machen die Tierärztekammern? 



14.11.2018 19 
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Qualzucht Nutztiere 
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Tauben 



Tiertransporte 
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 trotz durch Bereisung von 
Tierärzten erbrachten 
Beweisen, dass viele 
Transporte –speziell auf der 
Route nach Usbekistan, 
gesetzeswidrig erfolgen, 
werden speziell aus z.B. 
Brandenburg Transporte 
dorthin abgefertigt … 

 

 www.djgt.de/veroeffentlichu
ngen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11.September 2019) 
Bisherige Abfertigungen 
von Tiertransporten nach 
Kasachstan und Usbekistan 
sowie durch das 
Transitland Russland 
waren rechtswidrig. 

http://www.djgt.de/veroeffentlichungen
http://www.djgt.de/veroeffentlichungen


Gemeinsame Lösungsvorschläge  
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Unterstützung und Hilfe für engagierte KollegInnen 
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VETOO 
 
Um einen Tierschutz zu ermöglichen, der sowohl den 
ethischen Grundsätzen unserer Gesellschaft als auch dem in 
Art. 20a GG verankerten Staatsziel entspricht, sind neben dem 
allgemein bekannten Tierschutzgesetz vielfältige Regelungen 
erlassen worden.  
 
Unabhängig davon ist aber danach zu fragen, ob und wie der 
Vollzug der geltenden Bestimmungen gewährleistet werden 
könnte und tatsächlich gewährleistet ist. 
 



 
Unterstützung und Hilfe für engagierte KollegInnen 
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Egal in welchem Bereich, ob in der landwirtschaftlichen 
Tierhaltung, bei Tiertransporten, in Schlachthöfen, in der 
Haustierhaltung, ob in der Forschung, in Zoos oder bei 
Zirkus- und Varietéunternehmen: immer wieder decken 
engagierte Tierschützer und Tierschützerinnen ebenso wie 
Medien gravierende Missstände auf, die dem geltenden Recht 
eklatant zuwiderlaufen. 
 
Im Gegensatz zur Lebensmittelkriminalität, die häufig durch 
hohe Konspiration geprägt ist, erstaunt immer wieder, wie 
offen im Bereich der Agrarkriminalität mit eindeutig 
rechtswidrigen Sachverhalten umgegangen wird 



 
Unterstützung und Hilfe für engagierte KollegInnen 
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So informierte z.B. ein Ferkelerzeugerring seine Landwirte 
darüber, transportunfähige oder anderweitig nicht 
schlachtfähige Schweine nicht mehr zum Schlachthof X zu 
fahren, da dort jetzt strenger kontrolliert werde, sondern zum 
Schlachthof Y in ein benachbartes Bundesland. Von diesem 
Schlachthof Y gab es sogar eine Preisliste, was dort für diese 
Tiere noch bezahlt werde.  
 
In einem anderen Fall spricht ein wegen grob 
tierschutzwidrigen Verladens eines transportunfähigen 
Rindes per Seilwinde zur Rede gestellter Landwirt ohne jedes 
Unrechtbewusstsein in die Kamera, dass dies ein übliches 
Procedere sei, man müsse wirtschaftlich denken. 
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Und schließlich tritt ein Amtsleiter eines Veterinäramtes in 
einer Fernsehshow auf und statuiert - als er zu den Bildern aus 
einem Schweinemastbetrieb eines hohen 
Landwirtschaftsfunktionärs befragt wird, dass er natürlich 
nicht so gründlich kontrollieren würde wie er eigentlich 
müsste, weil sonst alle Bauern Pleite gingen. 
 
Bekannt  werden Fälle von groben tierschutzrelevanten 
Verstößen oder kriminellen Aktivitäten in der Regel durch 
Privatpersonen oder Tierschutzorganisationen. Nicht selten 
geschieht dies aber auch durch Tierärztinnen oder Tierärzte, 
die zuvor erfolglos unter Einhaltung des Dienstweges versucht 
haben, entsprechende Mängel zur Anzeige zu bringen und 
abstellen zu lassen. 
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Nicht nur, dass Deutschland laut einer vergleichenden Studie 
der Antikorruptionsorganisation Transparency International 
zum gesetzlichen Schutz von Whistleblowern in den G20 –
Staaten sowohl im Privatsektor als auch im öffentlichen Sektor 
weit unter dem Durchschnitt liegt; grundsätzliche und 
funktionierende Schutzmaßnahmen für Whistleblower 
existieren im Bereich der Tierärzteschaft und des 
Veterinärwesens trotz einiger Anstrengungen bis heute nicht.  
 
Immer noch sehen sich  viele Tierärztinnen und Tierärzte 
schwersten persönlichen, beruflichen und finanziellen 
Beeinträchtigungen ausgesetzt, wenn sie es wagen, ihrem 
Gewissen folgend ihre Garantenstellung im Tierschutz 
pflichtgemäß wahrnehmen zu wollen. 
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In den letzten Monaten waren es vor allen Dingen Kolleginnen 
und Kollegen aus dem Tätigkeitsfeld der Schlachthof-
Überwachung, der Abfertigung von Tiertransporten und der 
Kontrolle von Schweinemast, Schweinezucht und 
Milchkuhhaltung, die über eine versuchte oder direkte 
Einflussnahme auf die Intensität ihrer Überwachungstätigkeit 
klagten. 
 
Da Tiere nicht selbst auf die Einhaltung der Bestimmungen zu 
ihrem Schutz drängen können, sind in unserem Rechtssystem 
verantwortliche Personen und Instanzen vorgesehen, die für 
die Einhaltung geltenden Rechtes sorgen sollen. TierärztInnen 
kommt durch ihre Garantenstellung in Bezug auf den 
Tierschutz eine herausragende Rolle zu.  
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Tierärztinnen und Tierärzte sind per Definition und auch nach 
ihrem Selbstverständnis berufene Schützer und Sachwalter der 
Tiere. Eine wiederum besondere Rolle kommt dabei dem 
öffentlichen Veterinärwesen und den dort tätigen 
Amtsveterinären im „Wächteramt des Staates für das Wohl der 
Tiere“ zu. 
 
Bekannt sind leider aber auch Fälle, in denen Tierärzte und 
Tierärztinnen an einer pflichtgemäßen Aufgabenerfüllung nicht 
nur gehindert, sondern sogar von Kollegen und Vorgesetzten 
erheblich dahingehend unter Druck gesetzt werden, ihren 
Pflichten nicht im vorgesehenen und erforderlichen Maß 
nachzukommen. Diese Fälle sind inzwischen so häufig, dass es 
notwendig ist, ernsthafte Gegenmaßnahmen zu ergreifen 
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Es soll mit VETOO eine fachlich versierte erste Anlaufstelle 
für diejenigen Tierärztinnen und Tierärzte geschaffen 
werden, die meist nicht mehr selbst in der Lage sind, 
strukturierte Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Beratung, erste 
fachlich empathische Gespräche und Vermittlung 
psychologischer und juristischer Unterstützung sollen zu den 
ersten Aufgaben von VETOO gehören. Später sollen, je nach 
finanzieller Leistungsfähigkeit, auch ggf. weitere notwendige 
Hilfeleistungen erfolgen. 

Es hat sich für die Vereinsgründung bereits eine engagierte 
Gruppe zusammen- gefunden, zu der nicht nur Tierärztinnen 
und Tierärzte gehören, die bereits Erfahrungen in diesem 
Problembereich sammeln mussten, sondern auch ein 
Arbeitsmediziner, ein Mediator, Juristen und Tierärzte aus 
den verschiedensten Tätigkeitsbereichen.  
Derzeit befindet sich der Verein VETOO in Gründung. 
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